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Bericht zu Tagesordnungspunkt 7 
 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, ein neues 
Genehmigtes Kapital 2026 zu schaffen und das bestehende Genehmigte Kapital 2022/I hierdurch 
vollständig zu ersetzen.  
 
Der Vorstand erstatet gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den 
Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Bestandteil der Einladung der Hauptversammlung ist. 
Der Bericht wird vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter 
 
htps://www.mobo�x.com/de/hauptversammlung  
 
zugänglich sein. Er wird auch in der Hauptversammlung zugänglich sein. 
 
Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Das Genehmigte Kapital 2026 soll der Gesellscha� schnelles flexibles Handeln ermöglichen und den 
Vorstand in die Lage versetzen, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats auf kurzfris�g au�retende 
Finanzierungserfordernisse zur Umsetzung von strategischen Entscheidungen besser reagieren zu 
können sowie kursschonende Reak�onsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten. 
 
Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 haben die Ak�onäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. 
Der Beschlussvorschlag sieht allerdings vor, dass der Vorstand bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2026 ermäch�gt wird, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats in bes�mmten Fällen das Bezugsrecht 
auszuschließen. 
 
Zunächst sieht die vorgeschlagene Ermäch�gung vor, dass der Vorstand das Bezugsrecht mit 
Zus�mmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge ausschließen kann. Spitzenbeträge können sich aus 
dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines prak�kablen Bezugsverhältnisses ergeben. 
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge beim Genehmigten Kapital 2026 ermöglicht, die 
Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermäch�gung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glaten 
Bezugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts. Der Bezugsrechtsausschluss 
fördert daher die Prak�kabilität der Kapitalerhöhung und erleichtert die Durchführung der 
Ak�enausgabe. Der Wert von Spitzenbeträgen pro Ak�onär ist darüber hinaus regelmäßig gering. 
Demgegenüber wäre der Aufwand für die Ausgabe von Ak�en ohne einen Bezugsrechtsausschluss für 
Spitzenbeträge deutlich höher. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Ak�onäre ausgeschlossenen 
Ak�en werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sons�ger Weise bestmöglich für die 
Gesellscha� verwertet. Da sich der Ausschluss des Bezugsrechts bei der unter Tagesordnungspunkt 7 
zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermäch�gung nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein 
möglicher hieraus resul�erender Verwässerungseffekt zum Nachteil der Ak�onäre gering. Der Vorstand 
hält den Ausschluss des Bezugsrechts beim Genehmigten Kapital 2026 in dem beschriebenen Umfang 
daher aus diesen Gründen für erforderlich, geeignet, angemessen und bei Abwägung der Interessen der 
Gesellscha� gegenüber den Interessen der Ak�onäre für sachlich gerech�er�gt. 
 
Weiterhin soll der Vorstand mit Zus�mmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak�onäre bei 
Barkapitalerhöhungen ausschließen können, wenn die neuen Ak�en zu einem Betrag ausgegeben 
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werden, der den Börsenpreis der bereits zugelassenen Ak�en der Gesellscha� nicht wesentlich 
unterschreitet. Bei der Festsetzung des Ausgabebetrags wird sich die Gesellscha� – unter 
Berücksich�gung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen Abschlag vom 
Börsenpreis so gering wie möglich zu halten. Der Verkaufspreis und damit das der Gesellscha� 
zufließende Geld für die neuen Ak�en wird sich am Börsenpreis der Ak�en orien�eren und den 
aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um 
mehr als 5 % unterschreiten. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die Gesellscha� in die 
Lage versetzen, kurzfris�g güns�ge Börsensitua�onen und Marktchancen auszunutzen und dabei durch 
die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche 
Stärkung der Eigenmitel zu erreichen. Eine derar�ge Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren 
Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mitelzufluss als eine vergleichbare 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Ak�onäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellscha� und der Ak�onäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verringerung der rela�ven 
Beteiligungsquote und des rela�ven S�mmrechtsanteils der vorhandenen Ak�onäre. Ak�onäre, die ihre 
rela�ve Beteiligungsquote und ihren rela�ven S�mmrechtsanteil erhalten möchten, haben indessen die 
Möglichkeit, die hierfür erforderliche Ak�enzahl über die Börse zu erwerben.  
 
Diese Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss ist auf einen Anteil von höchstens 10 % des 
Grundkapitals beschränkt. Zwar hat das Gesetz zur Finanzierung von zukun�ssichernden Inves��onen 
(Zukun�sfinanzierungsgesetz – ZuFinG) die gesetzliche Obergrenze für den vereinfachten 
Bezugsrechtsausschluss in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von bisher 10 % auf nunmehr 20 % des 
Grundkapitals angehoben. Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat schöp� diesen 
erweiterten gesetzlichen Rahmen aber bewusst nicht aus, sondern belässt es bei einem Volumen von 
bis zu 10 % des Grundkapitals. Maßgebend für die Berechnung der 10 %-Grenze ist die Höhe des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch Eintragung der 
Satzungsänderung im Handelsregister oder – falls dieser Wert geringer ist – die Höhe des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermäch�gung. Sofern während der Laufzeit dieser Ermäch�gung 
bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermäch�gungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Ak�en der 
Gesellscha� oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Ak�en der Gesellscha� ermöglichen 
oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze 
anzurechnen. 
 
Im Rahmen des unter Tagesordnungspunkt 7 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Genehmigten 
Kapitals 2026 soll der Vorstand ferner ermäch�gt werden, mit Zus�mmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Ak�onäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Ak�en zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
sons�gen Vermögensgegenständen auszuschließen. Um insbesondere auch interna�onal 
wetbewerbsfähig zu bleiben, muss die Gesellscha� jederzeit in der Lage sein, an den interna�onalen 
Märkten im Interesse ihrer Ak�onäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört insbesondere auch 
die Op�on, Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder sons�ge 
Vermögensgegenstände zur Verbesserung der eigenen Posi�on zu erwerben. Für die Veräußerer 
atrak�ver Akquisi�onsobjekte kann es von besonderem Interesse sein, anstelle von Barmiteln (auch) 
Ak�en der erwerbenden Gesellscha� erlangen zu können. Gleichzei�g stellt der Erwerb solcher 
Akquisi�onsobjekte gegen Ak�en eine liquiditätsschonende Maßnahme dar, die eine Erhöhung des 
Verschuldungsgrads der Gesellscha� vermeidet. Die Gesellscha� soll deshalb in die Lage versetzt 
werden, auch Ak�en als Gegenleistung gewähren zu können, da die genannten Erwerbsgelegenheiten 
meist nur kurzfris�g bestehen und damit die Schaffung hierfür erforderlicher neuer Ak�en auch nicht 
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von einer erst einzuberufenden Hauptversammlung unter Durchführung einer ordentlichen 
Kapitalerhöhung beschlossen werden kann. 
 
Durch den Bezugsrechtsausschluss kommt es zu einer anteiligen Verringerung der rela�ven 
Beteiligungsquote und des rela�ven S�mmrechtsanteils der vorhandenen Ak�onäre. Sollte jedoch ein 
uneingeschränktes Bezugsrecht eingeräumt werden, wären der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sons�gen Vermögensgegenständen gegen 
Gewährung von Ak�en nicht möglich und die beschriebenen Vorteile für die Gesellscha� und die 
Ak�onäre somit nicht erreichbar. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfäl�g prüfen, ob ein solcher Erwerb 
gegen Gewährung von Ak�en im wohlverstandenen Interesse der Gesellscha� liegt. Nur wenn diese 
Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zus�mmung erteilen. 
 
Die Ausgabe von neuen Ak�en unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach den vorstehend 
beschriebenen Ermäch�gungen nur erfolgen, wenn auf die Summe dieser neuen Ak�en rechnerisch 
nicht mehr als 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermäch�gung durch 
Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – 
zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermäch�gung en�ällt. Dadurch wird der Gesamtumfang einer 
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Ak�en beschränkt. Die Ak�onäre werden auf diese Weise zusätzlich 
gegen eine mögliche Verwässerung ihrer bestehenden Beteiligungen abgesichert. Durch eine 
Anrechnungsklausel ist sichergestellt, dass die Grenze von 10 % des Grundkapitals auch nicht 
überschriten wird, indem (zusätzlich) andere Ermäch�gungen zur Ausgabe von Ak�en der Gesellscha� 
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Ak�en der Gesellscha� ermöglichen oder zu ihm 
verpflichten, ausgenutzt werden und dabei das Bezugsrecht der Ak�onäre ausgeschlossen wird. 
 
Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapital 2026 bestehen derzeit nicht. Der Vorstand 
wird in jedem Fall sorgfäl�g prüfen, ob die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 im Interesse der 
Gesellscha� und damit der Ak�onäre ist. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 sowie über die konkreten Gründe für einen etwaigen 
Bezugsrechtsausschluss berichten. 
 
 
 
 
Langmeil, den 24. Februar 2025 
 
 
 
 
 
_________________  _________________    _________________   
  Klaus Kiener - COO                          Chris�an Cabirol - CTO                   Giovanni Santamaria - CRO 


